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Text 

Allgemeine Anschlusspflicht 

§ 59. (1) Verteilernetzbetreiber sind verpflichtet, zu den Allgemeinen Netzbedingungen innerhalb 
des von ihrem Verteilernetz abgedeckten Gebiets mit Endverbrauchern privatrechtliche Verträge über den 
Anschluss an das Erdgasverteilernetz sowie die Netznutzung abzuschließen (Allgemeine 
Anschlusspflicht). Die Anlage des Netzbenutzers ist grundsätzlich mit dem System des 
Verteilernetzbetreibers am technisch geeigneten Punkt, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Interessen des Netzbenutzers zu verbinden. Bei der Ausarbeitung des Anschlusskonzeptes sind jedoch die 
technischen Zweckmäßigkeiten, insbesondere die Vermeidung von technischen Überkapazitäten, die 
Versorgungsqualität und die wirtschaftlichen Interessen aller Netzbenutzer im Hinblick auf die Verteilung 
von Netzkosten auf alle Netzbenutzer sowie die berechtigten Interessen des anschlusswerbenden 
Netzbenutzers angemessen zu berücksichtigen sowie die gesetzlichen Anforderungen an den 
Verteilernetzbetreiber hinsichtlich Ausbau, Betrieb und Sicherheit seines Netzes zu beachten. 

(2) Die Allgemeine Anschlusspflicht besteht nicht, soweit der Anschluss dem Betreiber des 
Verteilernetzes unter Beachtung der Interessen der Gesamtheit der Kunden im Einzelfall wirtschaftlich 
nicht zumutbar ist. 

(3) Kann über das Bestehen einer Anschlusspflicht zwischen einem Netzbetreiber und einem 
Endverbraucher keine Einigung erzielt werden, entscheidet über Antrag eines der Beteiligten der 
Landeshauptmann. 


